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«Schwachsinnige» Schulkinder
als zukünftige Bürgerinnen

Michèle Hofmann

Am 13. September 1880 referierte Johann Jakob Arnstein (1853-1922), Sekun-

darlehrer und Mitglied der Bezirksschulpflege Winterthur, an einer Versammlung
der Zürcher Schulsynode zur Frage «Hat der Staat die Pflicht, für Schwach- und

Blödsinnige zu sorgen?».' Arnstein bejahte diese Frage vehement? Er verwies auf
das «Staatsbudget, in welches man enorme Beträge für das höhere Schulwesen

aufnimmt», und verlangte, «dass von diesen grossen Summen auch etwas Be-

scheidenes für die Bildung von Schwachsinnigen abfalle»? Seit dem ausgehenden
18. Jahrhundert hatte sich die Vorstellung verbreitet, dass auch Kinder, die als

geistig beeinträchtigt galten, bildungsfähige und erziehbare Wesen seien? Auch
diese Kinder sollten schulische Bildung erhalten und zu nützlichen und sittlichen

Mitgliedern der Gesellschaft, zu Bürgerinnen, erzogen werden.

Im Zusammenhang mit der These, dass Curricula «expressions of dominant

visions about [...] (ideal) citizens» seien? werden in diesem Artikel die folgen-
den Überlegungen angestellt: Geht man davon aus, dass Kinder in der Schule zu

Staatsbürgerinnen geformt werden, stellt sich die Frage, ob dies auf ai/e Kinder
zutrifft. Während die meisten Bildungspläne von «healthy» und «well-formed»

Kindern, um John B. Watson (1878-1958) zu zitieren? ausgehen und damit

von idealen Voraussetzungen für Erziehung und Bildung, gab und gibt es auch

eine Auseinandersetzung über die Ziele und Möglichkeiten der Erziehung in
den Randgebieten der menschlichen Erziehungsfähigkeit? Im Hinblick auf den

thematischen Schwerpunkt Vfer/d.s\v«/i£, Bürgersc/iq/f ««ci Sc/im/c ist in diesem

Zusammenhang besonders die Problematik von Interesse, was mit denjenigen
Kindern zu geschehen habe, die der Idealvorstellung, wie zukünftige Bürgerinnen
zu sein haben, nicht entsprechen. Dieser Problematik nähert sich der vorliegende

Artikel, indem er Antworten auf die folgenden Fragen sucht: Welche Vorstellung

desyhfi/re citizen lag den Bildungsbestrebungen für «schwachsinnige» Kinder im

späten 19. Jahrhundert zugrunde? Über welche Wissensbestände und Fähigkeiten
sollten diese Kinder als zukünftige Bürgerinnen verfügen? Inwiefern wurden die

Lehrmittel an ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst?
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Schulpflicht für alle?

Erste spezifische Bildungsinstitutionen für geistig Beeinträchtigte, sogenannte
Anstalten, wurden vor der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet.^ Dies geschah

allerdings nur vereinzelt und aufgrund privater Initiativen. Im ausgehenden
19. Jahrhundert wurden verschiedene statistische Untersuchungen durchgeführt,
die belegen sollten, dass viel zu wenige Bildungsmöglichkeiten bestünden, und

Männer wie Arnstein forderten dringend Massnahmen zur Verbesserung der

Lage - und zwar seitens des Staats. Bund und Kantone sollten die Gründung
und den Betrieb von Anstalten nicht länger der Initiative Privater überlassen,
sondern sich in diesem Bereich engagieren. Eine zentrale Bedeutung kam dabei

dem sogenannten Bildungsartikel zu, der in die Bundesverfassung von 1874

aufgenommen worden war und das Primarschulobligatorium enthielt.' Der
Glarner Sekundarlehrer Konrad Auer (1863-1911) kritisierte anlässlich der

Delegiertenversammlung des Schweizerischen Lehrervereins 1896 in Luzern:

«Der Staat hat schon längst das Obligatorium des Schulbesuchs aufgestellt, es

aber bis jetzt nur mit Bezug auf die Vollsinnigen konsequent durchgeführt. Es ist
seine unausweichliche Pflicht, das Unrecht endlich gut zu machen, das er an den

von der Natur stiefmütterlich bedachten Kindern, die seiner Hülfe am meisten

bedürfen, begangen hat. Der Schulzwang muss daher auf alle bildungsfähigen
idiotischen [...] Kinder ausgedehnt und mit aller Strenge durchgeführt werden.»'"

Von den «schwachsinnigen» Schulkindern ist im Bildungsartikel nicht die Rede,

es ist überhaupt nicht näher ausgeführt, wer den obligatorischen Primarunterricht
besuchen müsse. In der Praxis bezog sich die Durchsetzung der Schulpflicht, wie
Auers Kritik deutlich macht, lediglich auf die geistig «normalen» Kinder; der

Artikel wurde also gemeinhin dahingehend interpretiert, dass nur diese Kinder
in der Schule zu Staatsbürgerinnen erzogen werden sollten. Auer und seine

Mitstreiter plädierten für eine andere Auslegung des Artikels: Die Schulpflicht
respektive das Recht auf Bildung gelte auch für geistig beeinträchtigte Kinder,
sofern sie bildungsfähig seien. Dieser Auslegung immanent war die Frage nach

den Möglichkeiten und Grenzen der Bildbarkeit.

Bezug nehmend auf die Arbeiten des französischen Psychiaters Jean-Etienne

Esquirol (1772-1840) wurden im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum die

folgenden Schweregrade geistiger Beeinträchtigung unterschieden: 1. Schwach-

sinn geringeren Grades / Schwachbefähigung, 2. Schwachsinn höheren Grades,

3. hochgradiger Schwachsinn / Blödsinn. Als übergeordnete Bezeichnung für
diese verschiedenen Ausprägungen geistiger Schwäche wurde der Begriff Idiotie
verwendet. Kinder der ersten Kategorie galten als voll, diejenigen der zweiten als

mehr oder weniger bildungsfähig. Die der dritten Gruppe zugeordneten dagegen

wurden als bildungsunfähig angesehen. Die Schulpflicht sollte daher nur für die
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beiden ersten Kategorien durchgesetzt werden, die dritte war davon ausgenom-
men." Auf schulorganisatorischer Ebene korrespondierten die drei Kategorien
mit verschiedenen Einrichtungen. Die erste Gruppe sollte in sogenannten Spe-

zialklassen, die ab den 1880er-Jahren geschaffen wurden, unterrichtet werden.

Zu den ersten, die solche Klassen einführten, gehörten die Städte Basel (1888),
St. Gallen (1889) und Zürich (1891)." Für die zweite Gruppe war der Besuch

von Anstalten vorgesehen, wie sie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vereinzelt
entstanden waren. Im Gegensatz zu den Spezialklassen, die in den meisten Fällen

von der öffentlichen Hand finanziert wurden, waren die Anstalten im ausgehenden
19. Jahrhundert weiterhin auf private Geldgeber angewiesen, wenngleich sie zum
Teil mit Staatsbeiträgen unterstützt wurden. Für die Kinder der dritten Gruppe
sollten sogenannte Asyle eingerichtet werden, wo sie Nahrung und Pflege, aber

keine Bildung erhielten.

Bildungsziele und schulische Inhalte

Die Spezialklassen und Anstalten sollten die «schwachsinnigen» Kinder befä-

higen, ein «menschenwürdiges Dasein» zu führen." Ein solches Dasein wurde

mit Brauchbarkeit und Nützlichkeit einerseits und mit Sittlichkeit andererseits

gleichgesetzt. Die Kinder sollten gemäss dem ersten Ziel «so weit gefördert
werden, dass sie imstande sind, ihren Lebensunterhalt [...] ganz oder teilweise

zu verdienen»."* Das zweite Ziel war die «Erziehung zu sittlich guten Men-
sehen»." Den beiden Zielsetzungen war die Absicht inhärent, die «schwach-

sinnigen» Kinder im Lauf ihrer Schulzeit zu Mitgliedern der Gesellschaft, zu

Bürgerinnen, zu erziehen. Wie sollte dies geschehen?
Die Spezialklassen und Anstalten wurden als «Bestandteil der allgemeinen
Volksschule» verstanden." Entsprechend sollten in diesen dieselben Fächer wie

in der Primarschule vermittelt werden." Allerdings müssten dazu die «Stoff-
auswahl» reduziert und der Unterricht und die Lehrmittel den Bedürfnissen der

Kinder angepasst werden." Die Fächer, die zusammen den «Schulunterricht»

ausmachten, waren Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Singen und

Turnen." Weiter wurde der Handarbeit grosser Wert beigemessen, diese zählte

jedoch nicht zum «Schulunterricht», sondern bildete einen eigenen Bereich: den

«Arbeitsunterricht» ?" Die Handarbeit umfasste Tätigkeiten wie Korbflechten und

Bürstenbinden für die Knaben sowie Nähen und Stricken für die Mädchen. In
den Anstalten beinhaltete sie zudem Haus- und Gartenarbeit. Diese und weitere

alltägliche Aufgaben und Situationen wurden ganz in den Dienst einer Erziehung
zur Selbstständigkeit und Sittlichkeit gestellt. So sollten die Kinder lernen, «die

Früchte im Garten nicht zu plündern», sich selbstständig anzukleiden, zu waschen,
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zu kämmen und die Zähne zu putzen, am Morgen, vor dem Essen und vor dem

Schlafen zu beten, ihre Speisen «anständig zu sich nehmen», «während des Un-
terrichts möglichst wenig auf den Abort zu gehen», am Schluss der Schulstunde

das Klassenzimmer «geordnet» zu verlassen und auf den «ihnen angewiesenen

Spielplatz» zu gehen?' Das Anstaltspersonal war gehalten, durch «Wandel und

Worte [...] einen sittlich und religiös guten Einfluss auf sie ausüben»." In den

reformierten Gebieten war man darüber hinaus bestrebt, dass die Kinder am Ende

ihrer Schulzeit konfirmiert werden konnten." Die Anstalt für schwachsinnige
Knaben im zürcherischen Regensberg richtete 1885 eigens eine Konfirmanden-
klasse ein. In der Folge wurde in den Jahresberichten regelmässig mitgeteilt, wie
viele Zöglinge am Palmsonntag konfirmiert worden waren.
Nach Möglichkeit sollte der Unterricht in den verschiedenen Fächern in Fähig-
keitsklassen mit einer kleinen Anzahl Schülerinnen stattfinden. Die 40 Zog-
linge der Anstalt Regensberg wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert ihrem

Leistungsstand entsprechend in vier Klassen unterrichtet?'* In der ersten Klasse

zielte der Unterricht hauptsächlich darauf, «die einzelnen Laute zu entwickeln,
Gegenstände zu benennen, Formen, Farben und Zahlen zu unterscheiden», wie
der Leiter der Anstalt, Karl Kölle (1859-1959), berichtete?' Die Schüler der

zweiten Klasse «lesen die Abschnitte [aus dem Lesebüchlein der zürcherischen

Elementarschule] ziemlich geläufig und schreiben sie ordentlich ab. Der erzäh-

lende Anschauungsunterricht behandelt, an gute Bilder anknüpfend, biblische

Geschichte, der beschreibende knüpft im Sommer an Pflanzen an, im Winter an

Abbildungen von Thieren. Gerechnet wird im Raum von 1 bis 100 mit den Zahlen

von 1 bis 5.»*® Bei den Zöglingen, welche die dritte Klasse besuchten, «zeigt
sich Verständniss des gebotenen [Lese-]Stoffes; entsprechende Diktate werden

fast fehlerlos geschrieben; die Schrift ist ordentlich weit gediehen. Auch hier

bewegt sich das Rechnen noch zwischen 1 bis 100, doch wurde das Einmaleins

geübt.»" In der vierten Klasse müssten die «behandelten Lesestücke [...] auch zu

orthographischen und zu Sprechübungen dienen. Im Rechnen sind zwei Schüler

über die Zahl 100 hinausgerückt. Sehr belebt ist der Anschauungs-Unterricht,
in welchem durch allerlei Fragen sich eine lebhafte Wissbegierde kundgibt.»-®

Die Anstalt Regensberg suchte in diesen vier Klassen «den Anforderungen
nachzukommen, welche an die Primarklassen der Zürcherischen Volksschule

gestellt werden»?' Benützt würden «desshalb auch die gleichen Lehrmittel» wie
in der Primarschule?" Der Leistungsstand, den die Kinder in der Anstalt bis zum
Ende ihrer Pflichtschulzeit im Maximum erreichen konnten, entsprach ungefähr

demjenigen eines Viertklässlers oder einer Viertklässlerin der Regelschule im
Alter von circa zehn Jahren. Dieser maximale Leistungsstand stimmte, wohl
nicht zufällig, mit der zeitgenössischen Definition von «Schwachbefähigung»
überein: «Es wird im allgemeinen als Regel angenommen, dass ein Kind, das
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in leichterem Grade schwachsinnig ist, im schulpflichtigen Alter immerhin die

Stufe der dritten und vierten Elementarklasse erreichen kann.»-" Gleichzeitig
galt ein Schulkind, welches das Leistungsniveau der vierten Primarschulklasse

«erreicht, aber wk/ic/i erreic/if» hatte, als «für das Leben brauchbar»; diese

Ansicht vertrat zumindest Lehrer Schmid aus Wolfhalden in seinem Vortrag an

der appenzell-rheintalischen Lehrerkonferenz 1885 V

Lehrmittel

Im Zusammenhang mit dem Unterricht der «schwachsinnigen» Schülerinnen

ist es lohnenswert, sich die Lesebücher anzuschauen. In der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts verwendeten die Anstalten, wie zum Beispiel Regensberg, sowie

die Spezialklassen die Volksschullehrmittel. Weiter stellten die Lehrpersonen
Unterrichtsmaterialien zum Teil selbst her. Um «den Unterricht überhaupt zu

ermöglichen», waren «namentlich reichhaltige Lehrmittel für den Anschauungs-
Unterricht, Abbildungen von Gegenständen der Natur, von häuslichen Werkzeugen

u. s. w. unentbehrlich».-" Spätestens am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die

Lorderung laut, spezielle Lehrmittel für die «schwachsinnigen» Schulkinder

zu produzieren, besonders «machte sich das Bedürfnis nach geeigneten Schul-
büchern für den Leseunterricht fühlbar» V Anlässlich des ersten Bildungskurses
für Lehrpersonen an Spezialklassen und Anstalten, der 1899 in Zürich stattfand,
wurde eine Kommission mit der Aufgabe betraut, ein spezielles Lesebuch zu
entwickeln." Vier Jahre später erschienen die ersten drei Hefte unter dem Titel
Mein Leseènc/i/ein, das vierte und letzte Heft wurde 1908 publiziert." Diese

Hefte beinhalteten den Lesestoff für die gesamte Schulzeit der «schwachsin-

nigen» Schülerinnen. Ziel war es, die Lesestücke «nach Umfang, Schwierigkeit
und Darstellungsweise der Lassungskraft Schwachbegabter Kinder» anzupassen
und den Schülerinnen «durch gute Illustrationen Anregung» zu bieten." Die vier
Hefte des Lesebnc/i/eins enthalten mehr und zum Teil grossflächigere Abbildungen
als andere zeitgenössische Schweizer Lesebücher. Die Texte sind, wie dies bei

vielen anderen Lesebüchern ebenfalls der Lall war, nach Jahreszeiten geordnet,
wenngleich ein Heft nicht in einem Schuljahr durchgearbeitet wurde. Sie wurden

entweder speziell für das Lese&Hcft/ein verfasst oder aus Büchern und anderen

Leselehrmitteln, wie etwa den obligatorischen Zürcher Lesebüchern für die Unter-
und Mittelstufe der Volksschule, übernommen. Die übernommenen Texte sind

in den allermeisten Lällen sprachlich identisch oder nahezu identisch mit den

OriginalVersionen, es wurden also keine oder nur unwesentliche sprachliche Ver-

einfachungen für das Lese/ii/cWem vorgenommen. Ausgewählt wurden allerdings
ausschliesslich kürzere Texte. Augenfällig wird der Unterschied im Umfang der



Hofmann: «Schwachsinnige» Schulkinder als zukünftige Bürgerinnen

Texte, wenn man das vierte Heft mit dem .SWzvm'zemc7?en /«gencZ/rennJ, einem

zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der öffentlichen Schule auf der Oberstufe

verwendeten Lesebuch, vergleicht. So ist, um nur ein Beispiel zu nennen, der

Text zum Leben und Wirken Johann Heinrich Pestalozzis im Lese&ücZzZezH vier
Seiten lang - und damit einer der umfangreichsten -, im TzzgenT/renrnf umfasst
der Text zum gleichen Thema zwölf Seiten. Das Themenspektrum der drei ersten

Hefte des Z,ese£>nc/7ez'«.s entspricht demjenigen der Unterstufenlesebücher der

Volksschule, zu finden sind hauptsächlich Lesestücke zu Tieren, Pflanzen und

Alltagssituationen, Texte also, welche die direkt erfahrbare, nächste Lebenswelt
der Kinder betrafen. Viele Texte enthalten zudem wie die Völksschullesebücher

Anleitungen oder Hinweise zu Verhaltensweisen, die als moralisch richtig galten.
Von diesen drei Heften unterscheidet sich das vierte, nachträglich publizierte,
thematisch deutlich. Zwar beginnt auch dieses Heft mit einem nach Jahrzeiten

geordneten «allgemeinen» Teil, der Texte wie Der ATwckMck oder Am Wa/7ran7

enthält. Die folgenden drei Teile beinhalten aber Themen, die über die direkt
erfahrbare, nächste Lebenswelt der Schülerinnen hinausgehen, diese Abschnitte
heissen Bz77er ans 7er Atonr, ßz'/7er an.v 7er Dezmaf und Bz77er ans 7er Schwei-

zergesch/c/zfe. Hier sollten die Kinder zum Beispiel lernen, was ein Thermometer

ist, sich Gesundheitswissen aneignen und etwas über das Leben ihrer Vorfahren

erfahren, die als freie, naturverbundene Alpenbewohner und tapfere, wehrhafte

Eidgenossen idealisiert wurden. Die Jugendlichen, die in der Lage waren, das

höchste Anforderungsniveau der Anstalten und Spezialklassen, das ungefähr
einer vierten Primarklasse entsprach, zu erreichen, sollten also mit denjenigen
Inhalten vertraut gemacht werden, die in der Volksschule auf der Mittel- und

insbesondere auf der Oberstufe unterrichtet wurden. Ihnen sollte mit dem vierten
LeseZ>wc/7em-Heft nicht zuletzt «das für jeden Bürger Allernötigste aus der Vater-

landskunde» vermittelt werden, wie Paul Beglinger (1863-1949), Lehrer an den

Zürcher Spezialklassen, 1909 schrieb?® Etwas, was mit den Lesebüchern für die

vierte Volksschulklasse nicht möglich gewesen wäre - waren es doch vor allem
die Lesebücher der Mittel- und Oberstufe, die implizit und explizit formulierte

Idealvorstellungen von Bürgerinnen enthielten. Kenntnisse der vaterländischen

Geschichte und Geografie wurden in den patriotischen Diskursen über den Auf-
bau eines republikanisch gesinnten Selbstverständnisses als Bürger eines Staats

seit dem 18. Jahrhundert als wichtig erachtet?' Im 19. Jahrhundert fanden diese

Inhalte - mit dem Ziel der Tugendbildung und der Vermittlung von Vaterlands-

liebe - Eingang in die Völksschulcurricula?" Ein wichtiger Bezugspunkt für die

Vermittlung von vaterländischer Geschichte und Geografie waren die seit 1875

gesamtschweizerisch durchgeführten pädagogischen Rekrutenprüfungen, welche

«die Bildungsfähigkeit und den Bildungszustand» der Stellungspflichtigen erhe-

ben sollten?' Die Rekruten wurden nicht nur im Lesen, Schreiben und Rechnen,
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sondern auch in Vaterlandskunde (Geografie, Geschichte, Verfassungskunde) ge-
testet. In der Regel wurden auch die Absolventen der Spezialklassen und Anstalten

geprüft; bloss diejenigen jungen Männer, deren geistige Fähigkeiten es gar nicht
zuliessen, dass sie die pädagogische Prüfung ablegten, wurden vom Militärdienst
ausgeschlossen A Franz Nager (1850-1910), Rektor der Kantonsschule Altdorf
und langjähriger Experte für die pädagogischen Rekrutenprüfungen, erläuterte

1909 an der siebten Schweizerischen Konferenz für das Idiotenwesen, wie mit
«schwachsinnigen» Stellungspflichtigen umgegangen werde. Mit Rekruten, die mit
der «Aufgabestellung für die schriftlichen Arbeiten» Schwierigkeiten hätten, liesse

sich der Experte «in ein orientierendes Gespräch ein (z. B. über den zurückgelegten

Weg, den Wohnort, die Familie, den Schulbesuch, die Arbeit, den Lohn, unser

Geld, u. s. w.)» A Im Fall von «nicht ganz negativen Resultaten» gehe der Experte

«vom genannten Gespräch zu einer Vorprüfung über, z. B. zum Lesen, zu den

einfachsten Kopfrechnungen und leichtesten Fragen aus der Vaterlandskunde» A
Das Bestehen dieser «Vorprüfung» scheint die Grundvoraussetzung gewesen
zu sein, um zum Militärdienst zugelassen zu werden A Soldat- und Bürgersein
gehörte in der Schweiz für die Männer jener Zeit untrennbar zusammenA und

so wird an diesem Beispiel besonders deutlich, dass deryi/tarc citizen nicht nur
für die Bildung von geistig «normalen», sondern auch von «schwachsinnigen»
Kindern eine wichtige Referenz war.

Fazit

Dieser Artikel versucht aufzuzeigen, dass eine Analyse der Auseinandersetzung
über die Ziele und Möglichkeiten der Erziehung in den Randgebieten der mensch-

liehen Erziehungsfähigkeit aufschlussreich für das Verständnis davon sein kann,
wie junge Menschen durch die Schule zu Bürgerinnen gemacht werden sollten,
wobei sichtbar wird, welche Bürgerkonzepte in einer Gesellschaft vorherrsch-

ten. Für bildungsfähige «schwachsinnige» Kinder wurde seit dem ausgehenden
19. Jahrhundert die Durchsetzung der Schulpflicht gefordert, auch diese Kinder
sollten zu citizens erzogen werden. Das höchste Anforderungsniveau ent-

sprach in diesem Fall dem durchschnittlichen Leistungsstand eines Viertklässlers

oder einer Viertklässlerin der Regelschule. Damit waren das Bildungsideal für die

«schwachsinnigen» Schulkinder wie die Minimalanforderungen des Bürgerseins
definiert. Beides schloss mit ein, dass den Kindern nicht bloss der Schulstoff der

Unterstufe, sondern auch die Inhalte der Oberstufe vermittelt wurden. Zu diesem

Zweck wurde ein Lesebuch entwickelt. Zu den Oberstufeninhalten, mit denen

die «schwachsinnigen» Schulkinder vertraut gemacht werden sollten, zählte ins-

48 besondere die Vaterlandskunde, die ein zentraler Bestandteil der pädagogischen
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Rekrutenprüfungen war. Zumindest die «Vorprüfung» dieser Rekrutenprüfungen
zu bestehen, um zum Wehrdienst zugelassen zu werden, stellte für die Knaben

ein weiteres wichtiges Ziel der «Schwachsinnigen»-Bildung dar. Der Bürger-
Soldat war auch in den Anstalten und Spezialklassen ein erklärtes Bildungsziel.
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Résumé

Les écoliers «faibles d'esprit» en tant que futurs citoyens

Si l'on part du principe que les enfants, à l'école, sont formés en vue de devenir
de futur-e-s citoyen-ne-s, reste à savoir dans quelle mesure ce postulat s'applique
à tous les enfants. Tandis que la majeure partie des plans de formation supposent
des conditions d'éducation et de formation idéales, il y eut également, et il y a

encore, des discussions sur les objectifs et les possibilités de l'éducation sur ses

marges. Au fil du 19" siècle, on finit par être convaincu que la scolarité obliga-
toire devait s'appliquer même aux enfants «faibles d'esprit», qu'ils devaient
être également éduqués en vue de devenir des membres utiles de la société, des

citoyen-ne-s - mais dans des institutions spéciales et des classes séparées. Le

présent article s'interroge sur la conception du futur citoyen que sous-tendaient

les efforts de formation entrepris en faveur de ces enfants aux facultés intellec-
tuelles réduites, sur l'ensemble des connaissances et le type de capacités dont
ils devaient disposer en tant que futur-e-s citoyen-ne-s, et sur l'adéquation des

instruments pédagogiques à leurs besoins spécifiques.

(7>az/wcrio«: SanJrme 5.
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